
Zwangsräumungen als  
Menschenrechtsverletzung
Vorgaben des Ausschusses zum UN-Sozialpakt und  
anderer Menschenrechtsgremien zu Räumungen

Der UN-Ausschuss zum Sozialpakt hat 1997  
in einer Allgemeinen Bemerkung festgehalten: 
Zwangsräumungen sind stets menschenrechts-
widrig, und Räumungen dürfen nur unter sehr 
strengen menschenrechtlichen Bedingungen 
durchgeführt werden. Die vorliegende Informa-
tion fasst die Allgemeine Bemerkung zusammen,  
zeigt weitere Vorgaben internationaler Men-
schenrechtsgremien auf und skizziert die Situ-
ation bezüglich Zwangsräumungen in 
Deutschland.1

Jeder Mensch hat das Recht auf angemesses  
Wohnen (im Folgenden auch Unterbringung oder 
Unterkunft genannt). Dieses Menschenrecht ist 
Teil des Rechts auf einen angemessenen Lebens-
standard, wie es in Artikel 25 Absatz 1 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte sowie in 
Artikel 11 Absatz 1 des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(kurz: UN-Sozialpakt) verbrieft ist:

Artikel 11 Absatz 1 UN-Sozialpakt
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht  
eines jeden Menschen auf einen angemesse-
nen Lebensstandard für sich und seine Familie 
an, einschließlich ausreichender Ernährung, 
Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine 
stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. 
Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete 
Schritte, um die Verwirk lichung dieses Rechts 
zu gewährleisten, und erkennen zu diesem 
Zweck die entscheidende Bedeutung einer in-
ternationalen, auf freier Zu stimmung beruhen-
den Zusammenarbeit an.

Weitere Verweise zum Menschenrecht auf ange-
messenes Wohnen finden sich zum Beispiel in  
der UN-Konvention gegen Rassismus (Art. 5(e)iii), 
im Internationalen Pakt über politische und  
bürgerliche Rechte (Art. 17), in der UN-Frauen-
rechtskonvention (Art. 14 Abs. 2(h)), der UN-Kin-
derrechtskonvention (Art. 16 und Art. 27 Abs. 3) 
sowie in der UN-Behindertenrechtskonvention 
(Art. 9, 19 und Art. 28 Abs. 1). 

Der Ausschuss zum UN-Sozialpakt

Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte (Ausschuss zum UN-Sozi-
alpakt) ist das Vertragsorgan zum UN-Sozial-
pakt. Er überwacht die weltweite Umsetzung 
des Paktes. Dazu überprüft er regelmäßig in 
Staatenprüfverfahren die Situation in den ein-
zelnen Vertragsstaaten und gibt Empfehlungen 
ab, die sogenannten „Concluding Observati-
ons“, zu Deutsch: Abschließende Bemerkun-
gen. Er legt einzelne Artikel des UN-Sozialpakts 
in Allgemeinen Bemerkungen, englisch:  
„General Comments“, aus. Der Ausschuss 
kann außerdem Beschwerden von Einzelperso-
nen, sog. Individualbeschwerden, prüfen (so-
weit die Vertragsstaaten das entsprechende 
Zusatzprotokoll anerkannt haben). Dem Aus-
schuss gehören 18 Expert*innen für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechten an, 
darunter aktuell der stellvertretende Direktor 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte, 
Michael Windfuhr.

Information
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Das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen 
ist zentral für die Ausübung weiterer Menschen-
rechte. Fehlt einem Menschen eine geeignete  
Unterkunft, ist auch die Umsetzung vieler anderer 
Menschenrechte bedroht, beispielsweise das 
Recht auf Gesundheit und Leben, das Recht auf 
Teilhabe oder das Recht auf Schutz der Familie. 
Zum Recht auf angemessenes Wohnen gehört 
auch, vor Zwangsräumungen geschützt zu sein. 
Bereits in seiner Allgemeinen Bemerkung Nr. 4 
von 19912 hält der Ausschuss zum UN-Sozialpakt 
fest, dass Zwangsräumungen unvereinbar mit dem 
UN-Sozialpakt sind und Räumungen „nur in beson-
deren Ausnahmefällen und in Übereinstimmung 
mit den relevanten Prinzipien des Völkerrechts zu 
rechtfertigen sind“.3

1997 veröffentlichte der Ausschuss seine Allge-
meine Bemerkung Nr. 7 zum Thema Zwangsräu-
mungen.4 Im Folgenden wird dargestellt, welche 
staatlichen Verpflichtungen sich aus dem interna-
tionalen Menschenrechtssystem bezüglich 
Zwangsräumungen und Räumungen ergeben. 
Auch die jeweiligen UN-Sonderberichterstatter*in-
nen zum Recht auf angemessenes Wohnen äußer-
ten sich in verschiedenen Berichten zum Thema: 
2004 zu Zwangsräumungen,5 2007 zu Instrumen-
ten zur Umsetzung des Rechts auf Wohnen6 (mit 
einem Anhang zu Richtlinien bei entwicklungsge-
zogenen Räumungen7) und 2020 zu Richtlinien zur 
Umsetzung des Rechts auf Wohnen, darunter 
Richtlinie Nr. 6 zum Verbot von Zwangsräumungen 
und der Vermeidung von Räumungen8. 

Der Ausschuss selbst hat bei der Behandlung von 
Individualbeschwerden die staatlichen Verpflich-
tungen bezüglich Zwangsräumungen und Räumun-
gen immer weiter konkretisiert.9 Eine Publikation 
von UN Habitat und des UN-Hochkommissariats 
für Menschenrechte (OHCHR) von 2014 zu 
Zwangsräumungen beschäftigt sich mit der 
Spruchpraxis des Ausschusses und der Entwick-
lung seines Rechtsverständnisses.10 Auch der  
Europäische Ausschuss für Soziale Rechte, das 
Vertragsorgan der (revidierten) Europäischen  
Sozialcharta, befasst sich in seinen Entscheidun-
gen mit Zwangsräumungen.11 Diese Beiträge  
fließen vor dem Hintergrund der Allgemeinen Be-
merkung Nr. 7 mit in den folgenden Text ein. Wäh-
rend Angaben aus der Allgemeinen Bemerkung im 
Text mit den entsprechenden Ziffern des Doku-

ments in Klammern angegeben sind, sind Informa-
tionen aus anderen Quellen mit Fußnoten belegt.

Definition und Auswirkungen von 
Zwangsräumungen

Der Ausschuss zum UN-Sozialpakt definiert Zwangs-
räumung als eine „andauernde oder vorübergehen-
de, gegen den Willen von Individuen, Familien und/
oder Gemeinschaften stattfindende Vertreibung aus 
ihren Wohnungen und/oder von ihrem Land, ohne 
dass ein geeigneter rechtlicher oder anderer Schutz 
vorhanden ist oder Zugang zu ihm besteht“ (3).

Im Englischen wird der Begriff „forced eviction“ 
verwendet. Dieser stellt für den Ausschuss immer 
eine Menschenrechtsverletzung dar und wird im 
Folgenden mit „Zwangsräumung“ beschrieben (mit 
Ausnahme des Kapitels „Zwangsräumungen in 
Deutschland“). Für den Begriff „eviction“, also ei-
nen menschenrechtlich zulässigen staatlichen Ein-
griff gegen den Willen der betroffenen Personen, 
wird hier der Begriff der „Räumung“ verwendet. 
Die deutschen und englischen Begriffe werden im 
Diskurs teilweise unterschiedlich verwendet. Der 
Ausschuss beschreibt, dass auch „evictions“  
(Räumungen) nur in besonderen Ausnahmefällen 
durchgeführt werden sollten und nur unter Beach-
tung aller relevanten Bestimmungen der Men-
schenrechte und des humanitären Völkerrechts. 
Räumungen können zwar gegen den Willen von 
Betroffenen, aber nur unter Einhaltung menschen-
rechtlicher Standards auf Grundlage eines Geset-
zes durchgeführt werden, beispielsweise für die 
Errichtung von Infrastrukturmaßnahmen (Strom-
trassen, Eisenbahnnetze, Hochwasserschutz, etc.).

Zwangsräumungen finden weltweit statt, und zwar 
nicht nur in dicht besiedelten, städtischen Gebie-
ten, sondern auch bei Vertreibungen, bewaffneten 
Konflikten, Flüchtlingsbewegungen oder Massen-
auswanderungen. Sie ziehen sowohl Verletzungen 
von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten als auch von politischen und bürgerlichen 
Rechten, wie sie im Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt) ver-
brieft sind, nach sich (4–5).

Oft gehen Zwangsräumungen einher mit (ge-
schlechtsspezifischer) Gewalt. Sie werden auch 
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immer wieder im Rahmen von Entwicklungsprojek-
ten, wie etwa der Errichtung von Staudämmen, 
vollzogen (6–7). Im Zuge von Zwangsräumungen 
werden die betroffenen Personen oft wohnungs- 
und/oder mittelos und haben nicht die Möglich-
keit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Zudem 
haben sie keinen adäquaten Zugang zu Rechtsbe-
helfen.12 

Zwangsräumungen werden durchgeführt, um Platz 
für die Gewinnung natürlicher Ressourcen, Agrar-
Projekte oder Luxuswohnungen zu schaffen oder 
um informelle Siedlungen zu räumen. Im Zuge von 
steigenden Wohn- und Mietkosten sind sie immer 
häufiger eine Reaktion auf Miet- oder Hypotheken-
rückstände. Infolge von Privatisierung von Wohn-
raum und kommunalen Dienstleistungen sowie 
von Land- und Bodenspekulationen werden insbe-
sondere Menschen in Armut verdrängt und 
zwangsgeräumt.13 Jedoch sind Räumungen, bei-
spielsweise für Infrastrukturprojekte, nur dann zu-
lässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruhen und unter Beachtung aller relevanten 
Standards der Menschenrechte erfolgen. 

Internationale Organisationen dürfen sich nicht an 
Projekten beteiligen, die Zwangsräumungen nach 
sich ziehen, und müssen, wie die Vertragsstaaten, 
internationale Richtlinien, beispielsweise der Welt-
bank und der OECD, sowie die Menschenrechte 
einhalten (17–18). 

Zwangsräumungen gehen in der Regel mit einer 
Reihe von Menschenrechtsverstößen einher, unter 
anderem gegen das Recht auf angemessenes 
Wohnen, Nahrung, Wasser, Gesundheit, Arbeit,  
Bildung, Familie, Sicherheit der Person, Freiheit 
von grausamer, unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Bewegungsfreiheit.14 Die 
Vertragsstaaten des UN-Sozialpakts sind ver-
pflichtet, Gesetze zu erlassen, um die Rechte aus 
diesem Pakt, also auch das Recht, vor Zwangsräu-
mungen geschützt zu sein, zu gewährleisten (Art. 
2 Abs. 1 UN-Sozialpakt). Des Weiteren macht der 
Ausschuss klar, dass das Recht auf angemessenes 
Wohnen und das Recht, vor Zwangsräumungen  
geschützt zu sein, von Staaten nicht verletzt werden 
darf. In Fällen, wo dieses Recht eingeschränkt wird, 
muss dies in Einklang mit Artikel 4 UN-Sozialpakt 
geschehen, der Einschränkungen von Paktrechten 
nur erlaubt, wenn sie „gesetzlich vorge sehen  

und mit der Natur dieser Rechte vereinbar sind“. 
Ebenso ist Artikel 17 Absatz 1 des UN-Zivilpaktes 
einschlägig, der den Schutz der Wohnung garan-
tiert (5, 8).

Um diesen Pflichten nachzukommen, fordert der 
Ausschuss die Staaten auf, entsprechende Geset-
ze gegen Zwangsräumungen zu erlassen, die Be-
wohner*innen einen größtmöglichen Schutz 
bieten, im Einklang mit dem Sozialpakt stehen  
und einen klaren Rahmen für Räumungen schaf-
fen. Staaten müssen auch dafür Sorge tragen, 
dass nichtstaatliche Akteur*innen das Verbot von 
Zwangsräumungen befolgen (9). Der Zugang zur 
Justiz und zu wirksamen Rechtsbehelfen muss für 
die betroffenen Personen gewährleistet sein. 

Zwangsräumungen sind häufig diskriminierend 
oder führen zu Diskriminierung. Der Schutz vor 
Zwangsräumungen muss diskriminierungsfrei ge-
währleistet werden und bei Räumungen ist das 
Diskriminierungsverbot nach Artikel 2 Absatz 2 
UN-Sozialpakt zu berücksichtigen (10).15

Der Ausschuss zum UN-Sozialpakt und andere  
internationale Menschenrechtsgremien erkennen 
an, dass bestimmte Gruppen besonders von 
Zwangsräumungen betroffen sein und bei ihnen 
dabei häufiger Menschenrechtsverletzungen auf-
treten können. Sie können stärker einer Diskrimi-
nierung ausgesetzt sein, die oft eine mehrfache 
und/oder intersektionale Diskriminierung ist.  
Dies kann zum Beispiel der Fall sein bei Frauen, 
Kindern, Jugendlichen, Älteren, Angehörigen von 
indigenen Völkern und (ethnischen) Minderheiten, 
Menschen mit Behinderungen, Binnenvertriebe-
nen, geflüchteten Menschen oder Menschen-
rechtsverteidiger*innen (10).16 Zwangsgeräumte 
Personen leiden häufig unter physischen und psy-
chischen Folgen. Gruppen in vulnerablen Lebens-
lagen, wie zum Beispiel wohnungslose Frauen 
oder Menschen, die in extremer Armut leben,  
können öfter und schwerwiegender von Zwangs-
räumungen betroffen sein. Hier bestehen für die 
Vertragsstaaten besondere Schutzpflichten.17 

Die Vertragsstaaten der internationalen Men-
schenrechtsübereinkommen werden regelmäßig 
von den jeweiligen Vertragsorganen, also den Aus-
schüssen, geprüft. Der Ausschuss zum UN-Sozial-
pakt fordert die Staaten auf, in ihren Berichten zur 
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Umsetzung des Sozialpaktes auch Angaben zu 
Zwangsräumungen und Räumungen sowie dies-
bezüglichen gesetzgeberischen Maßnahmen zu 
machen. Dort, wo keine Zahlen und Daten über 
Zwangsräumungen vorliegen, müssen entspre-
chende Maßnahmen zur Erhebung von Daten  
verabschiedet werden (19–21).

Menschenrechtliche Anforderungen 
an Räumungen

Wie bereits oben erwähnt, können Räumungen un-
ter strengen menschenrechtlichen Anforderungen 
zulässig sein. Der Ausschuss selbst verwendet in 
seiner Allgemeinen Bemerkung die Bezeichnungen 
„forced eviction“ (Zwangsräumung) und „eviction“ 
(Räumung) teilweise synonym, ohne sie immer klar 
voneinander abzugrenzen. Im Folgenden geht es 
um Räumungen, die zwar gegen den Willen der be-
troffenen Personen durchgeführt werden, aber 
strengen menschenrechtlichen Kriterien unterlie-
gen. Jede Räumung, die diesen Kriterien nicht voll 
entspricht, stellt eine Zwangsräumung und damit 
eine Menschenrechtsverletzung dar, die von Staa-
ten verboten werden muss. Anders ausgedrückt: 
Jede Zwangsräumung muss von Staaten verboten 
und verhindert werden und wirksamer Rechts-
schutz dagegen vorgehalten werden, jede Räu-
mung muss im Einklang mit den Menschenrechten 
sein.18 

Grundsätzlich sind Staaten menschenrechtlich 
verpflichtet, Zwangsräumungen gesetzlich zu ver-
bieten. Sie müssen dieses Verbot unverzüglich 
umsetzen, da hierfür keine finanziellen Ressour-
cen nötig sind, die knapp sein könnten. Sie müs-
sen ihre Politik so ausrichten, dass es gar nicht 
erst zu Zwangsräumungen kommt, und Strategien, 
Maßnahmen und Programme dahingehend entwi-
ckeln.19 

Räumungen dürfen nur auf Basis einer gesetzli-
chen Grundlage durchgeführt werden, die wieder-
um im Einklang mit den Menschenrechten stehen 
muss. Die betroffenen Personen müssen vor der 
Räumung und währenddessen vollumfänglich  
informiert, ernsthaft konsultiert und beteiligt  
werden, und gemeinsam mit ihnen müssen auch 
Alternativen überlegt worden sein. Der Termin der 
Räumung muss ihnen rechtzeitig in angemessener 

Art bekannt gemacht werden und sie müssen Zu-
gang zu Informationen über die Räumung erhalten 
(13, 15a–15c).20

Ausreichende Information über die 
Räumung

In der ersten Entscheidung des UN-Aus-
schusses zum Sozialpakt überhaupt, „I.D.G. 
vs. Spanien“ aus dem Jahr 2015,21 wurde der 
Fall einer Person verhandelt, die die Hypothe-
kentilgungsraten für ihre Eigentumswohnung 
nicht mehr bedienen konnte und gegen die 
deswegen ein Vollstreckungsverfahren einge-
leitet worden war. Die Person rügte, dass sie 
nur unzureichend über das bevorstehende Ver-
fahren informiert worden sei. Der Ausschuss 
gab der Beschwerdeführerin Recht, da der 
Staat sie durch öffentlichen Aushang über das 
bevorstehende Vollstreckungsverfahren infor-
miert hatte, ohne zuvor alle möglichen Maß-
nahmen zur persönlichen Benachrichtigung 
ausgeschöpft zu haben.

Die von der Räumung betroffenen Personen müs-
sen, auch nach Artikel 2 Absatz 3 UN-Zivilpakt, 
während des gesamten Verfahrens Zugang zur  
Justiz, zu wirksamen Rechtsbehelfen und Prozess-
kostenhilfe haben sowie angemessene Entschädi-
gungen erhalten; ihr Recht auf ein faires muss 
Verfahren gewährleistet sein (11, 13, 15g).22

Zugang zu Rechtsbehelfen und Prozess-
kostenhilfe

Im Fall „European Roma Rights Centre (ERRC) 
vs. Ireland“23 aus dem Jahr 2013 machte die 
Beschwerdeführerin unter anderem geltend, 
dass Irland die staatlichen Maßnahmen zur 
Räumung unter Bereitstellung von Unterkünf-
ten für „Travellers“ nicht menschenrechtskon-
form ausgestaltet habe. Der Europäische 
Ausschuss für Soziale Rechte (ECSR), Ver-
tragsorgan für die (revidierte) Europäische So-
zialcharta, legte in seiner Entscheidung die 
rechtlichen Anforderungen für Räumungen dar, 
wobei den von der Räumung Betroffenen unter 
anderem Zugang zu Rechtsbehelfen und Pro-
zesskostenhilfe gewährleistet werden muss. 
Beide Anforderungen sah der Ausschuss im 
vorliegenden Fall als nicht erfüllt an. Den Be-
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troffenen stand keine Prozesskostenhilfe zur 
Verfügung. Zwar waren Pro-Bono-Angebote 
vorhanden, diese waren aus Sicht des Aus-
schusses jedoch nicht ausreichend. Mangels 
Prozesskostenhilfe war nach Auffassung des 
Ausschusses zugleich der Zugang zur gerichtli-
chen Überprüfung der Räumung nicht ausrei-
chend gewährleistet.

Wenn es dennoch zu Räumungen kommt, müssen 
diese nicht nur in Einklang mit den nationalen Ge-
setzen stattfinden, sie müssen insbesondere auch 
menschenrechtskonform, etwa in Hinblick auf 
Rechte des UN-Sozial- und UN-Zivilpakts, durch-
geführt werden (11, 14).24 Räumungen müssen  
angemessen und verhältnismäßig sein und dürfen 
nur als ultima ratio durchgeführt werden.25

Während der Räumung müssen staatliche  
Vertreter*innen anwesend sein und neutrale  
Beobachter*innen zugelassen werden. Die Regie-
rungsbeamt*innen, ihre Vertreter*innen und 
andere Personen, die die Räumung durchführen, 
müssen sich den geräumten Personen gegenüber 
eindeutig identifizieren. Es muss eine formale  
(behördliche oder richterliche) Autorisierung für 
die Räumung vorliegen. Der Zeitpunkt der Räu-
mung muss angemessen sein, das heißt, sie darf 
nicht nachts, bei schlechtem Wetter, im Winter, 
während religiöser Feiertage und vor oder wäh-
rend Schulprüfungen durchgeführt werden oder 
wenn es unwahrscheinlich ist, dass die von der 
Räumung betroffenen Personen zu Hause sind 
(15d–15f).26 

Zeitpunkt der Räumung

Im Fall „Médecins du Monde – International vs. 
France“27 von 2012 befasste sich der ECSR mit 
der bei Räumungen vorherrschenden Situation 
für Rom*nja in Frankreich. Von Médecins du 
Monde wurde unter anderem vorgetragen,  
dass das (für Landbesitzer*innen) vereinfachte 
Verfahren für Räumungen und die Art und  
Weise ihrer Durchführung es den Rom*nja un-
möglich mache, ihre Rechte ausreichend wahr-
zunehmen. Daraufhin legte der ECSR in seiner 
Entscheidung erneut die rechtlichen Anforde-
rungen für Räumungen dar, welche von den  
europäischen Staaten gesetzlich verankert wer-
den müssen. Der ECSR stellte einen Verstoß 

Frankreichs dahingehend fest, dass die festge-
schriebenen nationalen gesetzlichen Vorgaben 
es nicht verbieten, eine Räumung zur Winter- 
oder Nachtzeit vorzunehmen.

Räumungen müssen in einer solchen Art und  
Weise ausgeführt werden, dass die Würde der  
betroffenen Personen nicht verletzt, Frauen vor 
geschlechtsspezifischer Gewalt geschützt und die 
Rechte von Kindern geachtet werden. Besondere 
Aufmerksamkeit von staatlicher Seite im Sinne 
von erhöhten Schutzanforderungen erfordern  
Räumungen, bei denen Frauen, Kinder, ältere  
Menschen, Menschen mit Behinderungen oder 
Menschen/Gruppen in vulnerablen Lebenslagen 
involviert sind. Sollte Zwang angewendet werden, 
muss dieser notwendig und verhältnismäßig sein. 
Unfreiwillig zurückgelassener Besitz muss ge-
schützt werden. Geräumte Personen dürfen nicht 
gezwungen werden, ihre Unterkunft selbst zu zer-
stören. Sie müssen während und nach der Räu-
mung angemessenen und diskriminierungsfreien 
Zugang zu Nahrung, Trinkwasser, sanitären Ein-
richtungen, Unterkunft, Kleidung, Medizin und  
Kinderbetreuung haben.28

Nach der Räumung müssen die betroffenen Per-
sonen, wie oben schon erwähnt, Zugang zur Justiz 
und zu Prozesskostenhilfe haben, angemessen 
und vollständig entschädigt werden und eine 
gleichwertige Wohnalternative in der Nähe der  
ursprünglichen Unterkunft zur Verfügung gestellt 
bekommen. Räumungen dürfen nicht zu Woh-
nungslosigkeit oder der Verletzung anderer  
Menschenrechte führen. Geräumte Personen, ins-
besondere Frauen, Kinder und Menschen mit Be-
hinderungen, müssen barrierefreien Zugang zu 
bedarfsgerechter medizinischer Versorgung erhal-
ten (15h, 16).29

Wohnalternativen nach Zwangs-
räumung

Im Fall „Djazia und Bellili vs. Spanien“30 wurde 
eine Familie zwangsgeräumt, die ihre Miet-
schulden nicht mehr begleichen konnten. Die 
Folge war eine vorübergehende Wohnungslo-
sigkeit der Familie. Der Ausschuss zum UN- 
Sozialpakt entschied, dass das Recht der  
Familie auf angemessenes Wohnen verletzt 
worden war, weil sie durch die Räumung vorü-
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bergehend wohnungs- und obdachlos gewor-
den war, der Staat Spanien nicht alles dafür 
getan hatte, alternativen Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen und durch den massenhaften 
Verkauf von Sozialwohnungen während der 
Wirtschaftskrise selbst dazu beigetragen hatte, 
die Wohnsituation in Spanien zu verschärfen. 
Auch stellte das der Familie gemachte Ange-
bot, die Mutter und die Kinder in einem  
Frauenhaus, den Vater in einer Wohnungslose-
nunterkunft unterzubringen, eine Verletzung 
des Rechts auf Familie dar, weil dadurch das 
Zusammenleben der Familie nicht gewährleis-
tet werden konnte.

Auch die Entscheidung des Ausschusses zu 
„Lorne Joseph Walters vs. Belgien“31 aus dem 
Jahr 2021 drehte sich um das Recht auf ange-
messenes Wohnen und den Schutz vor Zwangs-
räumungen. Es ging um den Fall eines älteren 
Mannes, der nach Kündigung durch den Ver-
mieter zwangsgeräumt wurde. Er war in der 
Folge wohnungslos, weil er keine adäquate 
Wohnalternative, auch keine Sozialwohnung, 
finden konnte. Der Ausschuss befand, dass der 
Staat es versäumt hatte, eine gleichwertige Al-
ternative zur vorherigen Unterkunft zu Verfü-
gung zu stellen.

Zwangsräumungen in Deutschland

Während sich auf internationaler Ebene die Lesart 
einer Zwangsräumung als Menschenrechtsverlet-
zung und einer Räumung als menschenrechtskon-
former Eingriff gegen den Willen der Betroffenen 
durchgesetzt hat, wird im deutschsprachigen  
Kontext (wie auch in diesem Abschnitt) dagegen 
überwiegend der Begriff Zwangsräumung verwen-
det, womit die Räumung von Mietobjekten durch 
Hoheitsträger*innen gegen den Willen der be-
troffenen Personen gemeint ist.32 Diese kann  
eine Grundrechtsverletzung nach dem deutschen 
Grundgesetz beziehungsweise eine Menschen-
rechtsverletzung darstellen, muss es aber nicht.33 

Zwangsräumungen von Wohnungen34 gibt es  
täglich auch in Deutschland. Sie bedeuten massi-
ve Einschnitte in die Grund- und Menschenrechte 
der betroffenen Personen. Lediglich unter sehr 
strengen Voraussetzungen sind sie grund- und 

menschrechtskonform (siehe oben). Sie können 
beispielsweise gravierende Eingriffe in das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 
GG) und das Recht auf Schutz der Familie (Art. 6 
Abs. 1 GG) darstellen. Eine Zwangsräumung kann 
außerdem zu Wohnungslosigkeit führen und damit 
unter anderem zur Verletzung des Grundrechts auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums einschließlich einer Unterkunft 
(Art. 1 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 GG). Denn Woh-
nungslosigkeit wird in den meisten Fällen durch 
Miet- und Energieschulden verursacht.35

Zum Ausmaß von Zwangsräumungen in Deutsch-
land gibt es keine verlässlichen Erkenntnisse.  
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) erfasst zwar die 
(von den Ländern mitgeteilten) Daten zu tatsäch-
lich durch Gerichtsvollzieher*innen durchgeführ-
ten Zwangsräumungen – allerdings sind diese 
Zahlen erst seit 2019 und nicht regelmäßig öffent-
lich verfügbar. Demnach wurden im Jahr 2019 in 
Deutschland 16.439 Zwangsräumungen durchge-
führt,36 2020 waren es 29.744.37 Die tatsächliche 
Zahl dürfte jedoch deutlich höher sein, denn eini-
ge Bundesländer melden keine Daten. Aus den 
Zahlen ergeben sich keine Erkenntnisse zur Sozial-
struktur der geräumten Haushalte (etwa wie viele 
Kinder betroffen sind), zu Gründen der Räumung, 
zum Verbleib der geräumten Personen (Notunter-
kunft, Freund*innen/Bekannte, Straße), zur Frage, 
wie viele Zwangsräumungen durch welche Rechts-
behelfe verhindert werden, zur Wirkweise und Ef-
fektivität der Hilfesysteme oder zum Ablauf der 
Zwangsräumung. Auch über die BfJ-Statistik hin-
aus gibt es zu diesen Fragen in Deutschland – bis 
auf vereinzelte regionale Studien – kaum Erkennt-
nisse.

Aufgrund der unzureichenden Datenlage lässt sich 
die Frage nicht beantworten, inwieweit in Deutsch-
land die menschenrechtlichen Anforderungen an 
Räumungen (siehe oben) beachtet werden. Klar 
ist, dass sich einige der Anforderungen im deut-
schen Recht widerspiegeln – etwa das Vorhanden-
sein einer gesetzlichen Grundlage für eine privat 
veranlasste Zwangsräumung (§§ 704, 724 Abs.1 
Zivilprozessordnung, ZPO) sowie verschiedene 
Rechtsbehelfe gegen einen Räumungstitel.38 Die 
Rechtsprechung zum Vollstreckungsschutzantrag 
verdeutlicht jedoch, dass eine Zwangsräumung 
nur in besonderen Härtesituationen vorüberge-



Z WANGSR ÄUMUNGEN ALS MENSCHENRECHTSVERLE T ZUNG 7

hend und nur ausnahmsweise dauerhaft ausge-
setzt werden kann.39 Daneben verlangt das Gesetz 
(§ 765a ZPO), dass die Interessen von Mieter*in-
nen und Vermieter*innen gegeneinander abzuwä-
gen sind. Dabei stehen sich regelmäßig die 
Grund- und Menschenrechte der Betroffenen, 
etwa das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
(Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) oder auf Schutz der Familie 
(Art. 6 Abs. 1 GG) auf der einen Seite und das  
Eigentumsgrundrecht (Art. 14 Abs. 1 GG) auf der 
anderen Seite gegenüber. Ebenfalls im deutschen 
Recht spiegeln sich verschiedene verfahrens-
bezogene Anforderungen an den Staat wider, die 
den Zeitpunkt der Räumung betreffen, etwa die 
rechtzeitige Bekanntgabe des Räumungstermins 
(mind. drei Wochen vor Räumungstermin, gem. 
§ 128 Abs. 1 S. 5 GVGA); sowie die Konsultation 
mit den betroffenen Personen oder die Mitteilung 
an örtliche Träger der Sozialhilfe bei mietschulden-
bedingter Kündigung (§ 22 Abs. 9 SGB II, § 36 
Abs. 2 SGB XII), um einer drohenden Wohnungslo-
sigkeit entgegenzuwirken oder eine Schuldenüber-
nahme (nach § 22 Abs. 8 SGB II) zu erreichen. Die 
Zivilprozessordnung macht außerdem Vorschriften 
für den Räumungsvorgang als solchen: So dürfen 
etwa Gerichtsvollzieher*innen bei Widerstand der 
zu räumenden Personen Gewalt anwenden und zu 
diesem Zweck polizeiliche Unterstützung anfor-
dern (§ 785 Abs. 3 ZPO); der persönliche Besitz 
der Betroffenen wird entweder vorübergehend ein-
gelagert (§ 885 ZPO) oder – im Fall der sogenann-
ten Berliner Räumung – das Wohnungsschloss 
wird direkt ausgetauscht und der Hausrat in der 
Wohnung belassen (§ 885a ZPO). In beiden Fällen 
müssen die Kosten durch die Betroffenen getra-
gen werden.40

Vonseiten der Fachpraxis wird immer wieder be-
mängelt, dass der aktuell bestehende Rechts-
schutz im Falle einer Räumung bzw. deren 
Ankündigung nicht ausreichend ist. Gründe dafür 
seien unter anderem mangelhaft ausgestattete 
und dezentralisierte Hilfesysteme sowie mangeln-
de Reaktion auf die Lebenssituation der vom Woh-
nungsverlust bedrohten Personen seitens der 
Verwaltung.41 Ein systematischer Abgleich der  
Vorgaben aus dem internationalen Menschen-
rechtsschutzsystem mit den deutschen Rechts-
vorschriften und mit der Praxis der Gerichte und 
Behörden vor, während und nach der Zwangsräu-

mung wäre empfehlenswert, ist bislang aber noch 
nicht erfolgt.

Räumungen vor dem Hintergrund  
aktueller Entwicklungen (Corona,  
Energieknappheit)

Zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 
beschloss der Gesetzgeber, Mieter*innen vor 
coronabedingten Kündigungen und damit auch 
vor Zwangsräumungen zu schützen.42 Der  
Deutsche Bundestag beschloss am 27. März 
2020 ein Kündigungsmoratorium: Für den Zeit-
raum April bis Juni 2020 durften keine Kündi-
gungen für durch die Corona-Krise bedingte 
Mietschulden ausgesprochen werden.43 Infolge-
dessen setzten viele Gerichte und Gerichtsvoll-
zieher*innen Zwangsräumungen aus.44 Eine 
Verlängerung des Moratoriums fand keine poli-
tische Mehrheit im Bundestag. Mit den infolge 
des russischen Angriffskriegs gestiegenen 
Energiepreisen – und der Sorge vor damit ver-
bundenen Kündigungen / Zwangsräumungen – 
hat die Debatte um ein bundesgesetzliches 
Kündigungsmoratorium wieder Fahrt aufge-
nommen (mit Stand November 2022).45 

1 Die Autor*innen bedanken sich auf das Allerherzlichste bei  
Claudia Engelmann für fachliche Beratung und organisatorische 
Unterstützung, bei Janina Reimann für die Recherche der Spruch-
praxis des Europäischen Ausschusses für Soziale Rechte und bei 
Nele Allenberg, Franca Maurer und Michael Windfuhr für die 
Kommentierung des Textes.
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(1991): Allgemeine Bemerkung Nr. 4. Das Recht auf angemesse-
ne Unterkunft (Artikel 11 Abs. 1), in: Deutsches Institut für Men-
schenrechte (Hg.) (2005): Die „General Comments“ zu den 
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https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748909996-160/allgemeine-bemerkungen-zu-bestimmungen-des-internationalen-paktes-ueber-wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-der-vereinten-nationen?page=30
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748909996-160/allgemeine-bemerkungen-zu-bestimmungen-des-internationalen-paktes-ueber-wirtschaftliche-soziale-und-kulturelle-rechte-der-vereinten-nationen?page=30
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4759_E.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4759_E.doc
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